
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE Vfgh Beschluss 1987/2/28
B1215/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1987

Index

10 Verfassungsrecht

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 (B-VG)

Norm

B-VG Art144 Abs1

Leitsatz

Der Einschreiter begehrt die Berichtigung eines Gerichtsaktes. Dafür räumt weder Art144 B-VG noch eine andere

Rechtsvorschrift dem VfGH eine Zuständigkeit ein.

Schlagworte

VfGH / Zuständigkeit
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